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	BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT NEUNKIRCHEN
Fachgebiet Forstwesen
2620 Neunkirchen, Peischingerstraße 17 
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	Beilagen
	Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005 
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00
und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr
  

	NKL1-A-0714/003
	
	

	Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)
	

	
	

	
	(0 26 35) 9025
  

	
	Bezug
	BearbeiterIn
	Durchwahl
	Datum

	
	
	Beate Schützenhofer
	35615
	17. April 2008

	

	Betrifft


Waldbrand - Verordnung 2008

V E R O R D N U N G

Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen ordnet gemäß § 41 des Forstgesetzes 1975, BGBl. I Nr. 87/2005, zum Zwecke der Vorbeugung gegen Waldbrände an:

In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Neunkirchen und in deren Gefährdungsbereich (Nähe des Waldrandes) 

sind 
brandgefährliche Handlung wie

das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer,

die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen,

 jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer 
verboten!
Vor allem ist es verboten,
brennende oder glimmende Gegenstände,

wie Zündhölzer und Rauchwaren,

sowie Glasflaschen und Glasscherben

(Brennglaswirkung!)

im Waldbereich wegzuwerfen!

Ausgenommen hievon sind Forstschutzmaßnahmen zur Borkenkäferbekämpfung durch den Waldeigentümer. Diese Maßnahmen sind  v o r h e r  der Bezirksforstinspektion Neunkirchen (Tel.Nr. 02635-9025 DW 35615) zu melden.
Dieses Verbot tritt nach Kundmachung mit sofortiger Wirksamkeit in Kraft und ist bis 31. Oktober 2008 gültig.

Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen gemäß § 174 Abs. 1 lit. a, Z. 17 des Forstgesetzes 1975, BGBl. I Nr. 87/2005, mit einer Geldstrafe bis zu € 7.270,-- oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft.

Ergeht an:

1. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen des Bürgermeisters  



mit dem Ersuchen um Anschlag an der Amtstafel

                                     ------------------------------------------------

2.
Alle Polizeiinspektionen im Bezirk Neunkirchen

3.
An das Bezirkspolizeikommando, Urbangasse, 2620 Neunkirchen

4.
Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld, Am Anger 2, 3180 Lilienfeld


mit dem Ersuchen um Anschlag an der Amtstafel

5.
Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt, Ungargasse 33, 2700 Wr. Neustadt


mit dem Ersuchen um Anschlag an der Amtstafel

6.
An die Bezirkshauptmannschaft Hartberg, Rochusplatz 2, 8230 Hartberg


mit dem Ersuchen um Anschlag an der Amtstafel

7.
An die Bezirkshauptmannschaft Mürzzuschlag, DDr. Alfred Schachner-Platz 1, 8680 Mürzzuschlag


mit dem Ersuchen um Anschlag an der Amtstafel 

8.
Abteilung Forstwirtschaft

9.
Bezirksbauernkammer Neunkirchen, Triesterstraße 52, 2620 Neunkirchen

10.
An die Redkation der Neuen NÖN, Fabriksgasse 6, 2620 Neunkirchen


mit dem Ersuchen um Verlautbarung in der nächsten Ausgabe

11.
An die Redaktion des Bezirksblattes Neunkirchen, Rudolf-Diesel-Straße 26/1, 2700 Wiener Neustadt


mit dem Ersuchen um Verlautbarung in der nächsten Ausgabe

12.
An das Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen, Schwarzauferweg 15, 2620 Neunkirchen


mit dem Ersuchen um Weiterleitung an alle FF im Bezirk Neunkirchen

Für den Bezirkshauptmann

Mag. B r a n d s t e t t e r

elektronisch unterfertigt

	
	______________________________________________________________________________________ 
Parteienverkehr: Dienstag von 07:30-12:00, 13:00-15:00 und 16:00-19:00 Uhr, Freitag von 07:30-12:00 Uhr 
Internet: www.noe.gv.at/bh - DVR 0024783 
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